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Von der Theorie zur Praxis 

Theorie 

(gute) 

Praxis 

• Rahmenvorgaben  der allgemeinen Studien- und 

Prüfungsordnung (BAMA-O/BAMA-LA-O) 

• Richtlinie über die Anerkennung außerhalb des Hoch-

schulwesens erworbener Fähigkeiten 

• Merkblätter/Handreichungen im Internet 

• Informationen/Umrechnungstabellen im Intranet 

• Überprüfung der Praxis im Rahmen der Metaevaluation 

  Ziel: Verbesserung der Anerkennungspraxis 

Werden Rahmenvorgaben der UP umgesetzt? 

Gibt es unterschiedliche Praktiken in den Fächern? 

Werden Handreichungen/Merkblätter genutzt?  

Welche Schwierigkeiten ergeben sich in der Praxis? 
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Anerkennungsregelungen  

an der Universität Potsdam 

Neufassung der allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die (nicht) 

lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengänge an der Universität 

Potsdam (BAMA(LA)-O) (vom 30.01.2013) 

Auszug BAMA-O (§ 16): 

  

(1) Im Interesse der Studierenden und zur Förderung der Mobilität verfolgt die 

Universität Potsdam eine wohlwollende Anerkennungspraxis. 

(2) Entscheidungen über die Anerkennung von Leistungen werden auf der 

Grundlage angemessener Informationen über die Qualifikationen getroffen, 

deren Anerkennung angestrebt wird. 

(3) Zuständig für die Anerkennung ist der Prüfungsausschuss des Studiengangs 

bzw. des Studienfachs, für den bzw. das die Leistung anerkannt werden soll 
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Anerkennungsregelungen  

an der Universität Potsdam 

Auszug BAMA-O (§ 16): 

  

(7)  Leistungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs der 

Gesetze der Hochschulen der deutschen Bundesländer erbracht wurden, 

sind anzuerkennen, sofern sie sich nicht wesentlich hinsichtlich der 

erworbenen Kompetenzen im Vergleich zum entsprechenden 

Studiengang der Universität Potsdam unterscheiden. Die Beweislast, 

dass keine Gleichwertigkeit hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen im 

Vergleich zum entsprechenden Studiengang der Universität Potsdam 

besteht, liegt beim jeweiligen Prüfungsausschuss. Bei der Anrechnung 

von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb 

des Geltungsbereichs der Gesetze der Hochschulen der deutschen 

Bundesländer erbracht wurden, sind das „Übereinkommen über die 

Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen 

Region“ („Lissabon-Konvention“), die von der Kultusministerkonferenz und 

der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-Vereinbarungen 

sowie Absprachen im Rahmen von Hochschul-Partnerschaften zu beachten. 
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Anerkennungsregelungen  

an der Universität Potsdam 

Auszug BAMA-O (§ 16): 

 

(10)  Die Nichtanerkennung einer Leistung ist gegenüber der bzw. dem 

Studierenden schriftlich zu begründen. Über einen Widerspruch gegen 

die Ablehnung einer Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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Informationen/Merkblätter im Internet 

Handreichungen und 

Merkblätter als 

Unterstützung bei der 

Umsetzung der BAMA-

O-Regelungen 
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Informationen/Umrechnungstabelle im Intranet 

Hinweise und 

Umrechnungstabelle  

im Intranet 
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Gegenstand der Handreichung 

1) Anerkennung bei Gleichwertigkeit der Lernergebnisse und wenn keine 

wesentlichen Unterschiede bestehen 

2) Verfahren und Anerkennungskriterien sind transparent zu machen 

3) Studierende sind verpflichtet, alle wichtigen und verfügbaren Informationen zu 

den im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen bereitzustellen 

4) Beweislastumkehr  

5) Empfehlungen zur Anrechnung der ECTS-Credits und der Notenumrechnung 

(„modifizierte bayrische Formel“) 

6) Widerspruchsrecht und Beschwerdeweg 

7) Empfehlungen zum gesamten Verfahren der Anerkennung (vor, während, 

nach dem Auslandsaufenthalt) 

Gegenstand der Handreichung: die wichtigsten Grundsätze des 

Anerkennungsverfahrens 
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Von der Theorie zur Praxis 
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• Überprüfung der Praxis im Rahmen der Metaevaluation 
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Qualitätsmanagementsystem der UP  

und Metaevaluation 

Philosophische Fakultät 

Humanwissenschaftliche 

Fakultät 

Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaftliche Fakultät 

Juristische Fakultät 

Mathematisch-Natur-

wissenschaftliche Fakultät 

Dezentrales Qualitätsmanagementsystem 

Zur Philosophie des Qualitätsmanage-

ments der Universität Potsdam gehört, 

dass die Fakultäten über eine möglichst 

weitgehende Autonomie bei der 

Entwicklung und Umsetzung von 

Maßnahmen der Qualitätssicherung und 

-entwicklung verfügen.  

Metaevaluation 
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Qualitätsmanagementsystem der UP  

und Metaevaluation 

Metaevaluation 

Die Metaevaluation bezeichnet die regelmäßig vom Präsidium veranlasste 

externe Überprüfung der fakultätsspezifisch und hochschulweit entwickelten 

Verfahren der Qualitätssicherung sowie deren Wirksamkeit. 

 

Die Metaevaluation wird durch externe Gutachterinnen und Gutachter anhand der 

zentral von der Hochschule festgelegten und mit den Fakultäten abgestimmten 

Kriterien durchgeführt.  

Anerkennungspraxis als ein Gegenstand der diesjährigen Metaevaluation 
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Ziele der Metaevaluation 

Das Verfahren der Anerkennung von im In- und Ausland erbrachter 

Studienleistungen liegt in den Händen der Fakultäten. Im Rahmen der 

Metaevaluation soll geprüft werden, inwiefern die Prozesse in den Fakultäten 

eine Anerkennungspraxis entsprechend der Lissabon-Konvention sicher-

stellen und welche ‚best practice‘ Beispiele es an der Universität Potsdam 

gibt.  

Unter Federführung des Zentrums für Qualitätsentwicklung in Lehre  

und Studium (ZfQ) wurde ein Evaluationskonzept entwickelt.  

 

Dieses umfasst u.a.: 

 

Befragung von Studiendekanen, QM-Beauftragten, Prüfungsausschüssen 

unter Rückgriff auf standardisierte und offene Fragen (qualitative Fragen) 
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Befragung zur Anerkennung von im In- und Ausland 

erbrachter Studienleistungen  

Bitte beschreiben Sie das Verfahren (einschl. der Zuständigkeiten und der 

verfügbaren Ressourcen) bei der Anerkennung bei ausländisch und 

inländisch erbrachten Studienleistungen an Ihrer Fakultät. Bitte gehen Sie 

dabei auf die folgenden Punkte ein: 

• Wie werden Studierende über Auslandsaufenthalte und die 

Anerkennungsmöglichkeiten bei inländischen Studienleistungen 

informiert (Beratung und Betreuung)?  

• Welche Unterlagen müssen vor bzw. nach dem Auslandsaufenthalt 

eingereicht werden, wo sind diese veröffentlicht?  

• Welche Fristen für die Anerkennungsentscheidung gibt es?  

• Wie sind die Widerspruchsverfahren gestaltet? 

Wie könnte der Prozess verbessert werden? 
  

III.1.  

Auszug 
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Befragung zur Anerkennung von im In- und Ausland 

erbrachter Studienleistungen  

Welche Kriterien/ Empfehlungen für die Anerkennung von erbrachten 

Leistungen verwenden Sie? Werden die standardisierten 

Notenumrechnungsverfahren nach dem ECTS User’s Guide genutzt? Wie 

werden die Kriterien kommuniziert, werden Anerkennungsentscheidungen 

dokumentiert? Gibt es unterschiedliche Kriterien bei der Anerkennung von 

inländisch bzw. ausländisch erworbenen Studienleistungen? Gibt es 

Unterschiede zwischen Erasmus-Aufenthalten und „anderen“ (sog. „free 

mover“)? 

  

Was erleichtert die Anerkennung von inländisch bzw. ausländisch 

erbrachten Studienleistungen nach Ihren Erfahrungen?  

 

….. 

III.2.  

III.3.  

Auszug 
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Identifizierung von ‚best practice‘ 

Ein weiteres Ziel der Metaevaluation besteht in der Identifizierung 

von ‚best practice‘-Beispielen 

Welche Studiengänge besitzen im Bereich Mobilitätsförderung 

und Anerkennung Pilotcharakter und können als Vorbilder dienen? 

 

Welche Fächer sind ungewöhnliche Wege gegangen, um die 

Anerkennungspraxis zu vereinfachen und Mobilitätsbarrieren 

abzubauen? 
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B.A. Politik, Verwaltung und Organisation 

Studierende müssen sich entscheiden, ob sie im 5. Semester  ein unbenotetes 

Praxissemester (30 LP) (Variante I) oder ein unbenotetes Auslandssemester (30 LP) 

(Variante II) absolvieren. 

 

Hinsichtlich des Auslandssemesters sind lediglich die folgenden Vorgaben einzuhalten: 

1. Kurse, die an einer Hochschule im Ausland belegt werden, müssen eine sozial- oder 

wirtschaftswissenschaftliche Ausrichtung aufweisen. 

2. Es muss ein Learning Agreement abgeschlossen werden. 
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Vorteile 

 

 Eine Umrechnung von Noten ist nicht erforderlich; Studierende müssen 

nachweisen, dass sie  Leistungen im Umfang von 30 LP an einer Hochschule 

im Ausland erbracht und Prüfungsleistungen bestanden haben. 

 

 

 Durch das Learning Agreement wird 

sichergestellt, dass sich Studierende mit 

dem Kursangebot der Gasthochschule 

näher befassen und Kurse belegen, die zur 

Erreichung der avisierten Qualifikations-

ziele beitragen. 

 Studierende haben bei der Erstellung ihres Stundenplanes größtmögliche 

Freiheiten und können sich an der Gasthochschule ein Programm 

zusammenstellen, das sich mit ihren Interessen und beruflichen Zielen deckt; 

lediglich die Fachrichtung der an der Hochschule im Ausland zu belegenden 

Module/Kurse wird vorgegeben. 
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Organische Chemie – grundständiges Pflichtmodul  

der naturwissenschaftlichen Basisausbildung 

Pflichtmodul u.a. im:  

B.Sc. Biowissenschaften,  

B.Sc. Ernährungswissenschaften 

 

Umfang: 8 LP 

 

Komponenten: Vorlesung (3 SWS), 

Übung (2 SWS), Praktikum (3 SWS) 

 

Prüfungsleistungen: Modulabschluss-

prüfung (Klausur, 90 Minuten) 

 

Studienleistungen: a) Online Tests als 

Begleitung der Übungen, b) erfolgreicher 

Abschluss von fünf Experimenten im 

Praktikum (inkl. Abgabe und Testat der 

Protokolle) 

Modul „Organische Chemie“ 

  

 

Prüfungsausschuss nimmt Anerkennung vor 

 Einbezug von Modulverantwortlichen 

(Einzelfallentscheidungen) 



Szenario 1 
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Anerkennung – Szenario 1 

 

Studierende/r hat thematisch verwandtes Modul an einer anderen 

Universität/Hochschule besucht 

Abschluss mit Note 

Inhalte und LP (+- 20%) 

stimmen überein 

Anerkennung an UP 

Inhalte und LP stimmen 

nicht überein 

Keine Anerkennung an UP  

(Begründung des PAV) 

Abschluss unbenotet  

oder Prüfung fehlt 

- (Teil-)Anerkennung von 

Studienleitungen 

- Ggf. Studienleistungen 

an UP zu erbringen 

- Modulprüfung muss 

erbracht werden 



20 

Anerkennung – Szenario 2 

 

 keine Anerkennung von Noten möglich (unterschiedliches Niveau). 

 aber grundsätzlich Anerkennung von Laborpraktika möglich; 

Entscheidungsübertrag von PA BIW an Modulverantwortliche. 

 Immer Einzelfallprüfung (keine pauschale Anerkennung möglich), da 

Ausbildungsinhalte sehr heterogen. 

 Studierender muss in jedem Fall theoretische Studien- und 

Prüfungsleistungen erbringen. 

Szenario 2 

Studierende (häufig B.Sc. Biowissenschaften) haben eine betriebliche 

Ausbildung (z.B. Chemielaborant/-in) abgeschlossen. 



21 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Ausblick 
 

- Im Rahmen der Metaevaluation sollen weitere Praxisbeispiele 

beleuchtet und dokumentiert werden 

 

- Ziel ist es, anhand konkreter Beispiele Lösungswege aufzuzeigen und 

Handlungsempfehlungen zu geben  


